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Tagungen 
 
FSV-Generalversammlung + 
Verleihung des FSV-Preises 
2004  
Do., 11. Nov. 2004 
Renaissance Wien Hotel, 
Ulmannstraße 71, 1150 Wien 
Für den diesjährigen FSV-Preis 
wurden 7 Diplomarbeiten und 3 
Dissertationen eingereicht, wel-
che an neun verschiedenen Insti-
tuten dreier österreichischer Uni-
versitäten betreut wurden. Be-
wertet werden die Arbeiten von in 
der Regel je drei unabhängigen 
Gutachtern aus dem Fachbe-
reich. Die prämierten Arbeiten 
werden bei der Preisverleihung 
von den Verfassern vorgestellt. 
 
Österreichische Straßenfor-
schung – Aktuelle Ergebnisse 
aus dem Planungsbereich  
Di., 16. Nov. 2004, ab 15:00 Uhr 
FSV, Karlsgasse 5, 1040 Wien 
Vorgestellt werden Forschungs-
arbeiten, die 2004 in der Schrif-
tenreihe Straßenforschung veröf-
fentlicht wurden. 
 
FSV-Seminar 
Die Nächsten, bitte! 
Fr./Sa., 26. und 27. Nov. 2004 
Austria Trendhotel „Seehotel 
Rust“ 
Veranstalter: FSV 
Organisation: Rosinak & Partner, 
Snizek + Partner 
Eine Generation von Verkehrs-
forschern und Verkehrsplanern 
wird nach und nach pensionsreif. 
Wer kommt nach – mit welchen 
Ideen, Konzepten, Hoffnungen 
und Ängsten? Welche Erkennt-
nisse und Dogmen könnten uns 
im nächsten Jahrzehnt beglei-
ten? Ein erster Befund. 
Information: Andrea Weninger 
weninger@rosinak.at 

Tagungsbericht 
 
Sommerakademie 2004 
„KOSTEN im VERKEHR“ 
Das Institut für Straßen- und Ver-
kehrswesen (ISV) der TU Graz 
und die FSV veranstalteten am 
12. August 2004 die vierte Som-
merakademie zum Thema 
„KOSTEN im VERKEHR“. 
In acht Vorträgen und einer an-
schließenden Podiumsdiskussion 
wurden neue Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Praxis präsen-
tiert und von den rund 120 Teil-
nehmern rege diskutiert. Schwer-
punkte waren:  
- Neufassung der europäischen 
Wegekostenrichtlinie mit ihren 
Auswirkungen auf Österreich,  
- Voll- und Grenzkostenrech-
nung für die Bemessung von Be-
nutzergebühren für Straße und 
Schiene, 
- Aufgaben von Benutzergebüh-
ren zur Finanzierung von Ver-
kehrsinfrastruktur und zur Ver-
kehrslenkung und 
-· Kostencontrolling bei Großbau-
vorhaben im Infrastrukturbereich. 
Unter den Teilnehmern fanden 
sich Vertreter von Universitäten, 
Behörden, Politik und Wirtschaft 
aus Österreich, Deutschland, 
Ungarn und den Niederlanden.  
Nach einleitenden Worten von 
Hans Sünkel, Rektor der TU 
Graz und einer Einführung von 
Werner Gobiet, dem Vorstand 
des ISV, referierte Peter Faller 
(WU Wien) über den Stand der 
Diskussion der Wegekostenricht-
linie auf EU-Ebene und deren 
Auswirkungen auf Österreich. 
Max Herry (Herry Consult, Wien) 
berichtete über Grundlagen und 
Hintergründe der österreichi-
schen Wegekostenrechnung. Im 
dritten Vortrag sprach Klaus 
Garstenauer (ÖBB, Geschäfts-

bereich Netz) über die Leistungs-
erbringung und Kostenrechnung 
der Schieneninfrastruktur. Mög-
lichkeiten und Grenzen des Ein-
satzes der Grenzkostenrechnung 
zur Wegekostenrechnung wur-
den von Stefan Sacherer (Dip-
lomand, TU Graz) vorgestellt. Die 
Sichtweise des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Innovation und 
Technologie zur Infrastruktur-
finanzierung veranschaulichte 
Gerhard Gürtlich mit einem aus-
führlichen Bericht über die recht-
lichen und institutionellen Zusam-
menhänge. Georg Kriebernegg 
(ISV, TU Graz) diskutierte den 
Einsatz von Road Pricing als In-
strument zur Verkehrslenkung, 
und Franz Lückler (Vorstand der 
ASFINAG, Wien) informierte über 
die Finanzierung der hochrangi-
gen Straßeninfrastruktur über 
Benutzergebühren. Die Kosten-
risiken der Besteller und Errichter 
bei Großbauvorhaben im Bereich 
der Schieneninfrastruktur und die 
damit verbundenen Ansprüche 
an das Kostencontrolling machte 
Georg-Michael Vavrovsky (Vor-
stand der Eisenbahn-Hochleis-
tungsstrecken AG, Wien) im 
letzten Vortrag zum Thema.  
In der anschließenden Podiums-
diskussion standen die Vortra-
genden Rede und Antwort. Dis-
kutiert wurden u. a. Vor- und 
Nachteile der österreichischen 
Lkw-Maut, Kostendeckungsgra-
de des Straßen- und Schienen-
verkehrs, Querfinanzierung zwi-
schen den Verkehrsträgern, eine 
mögliche Ausweitung der Lkw-
Maut auf das niederrangige Stra-
ßennetz sowie der Ersatz der 
Pkw-Vignette durch ein fahrleis-
tungsabhängiges System.  
Die Finanzierung von Verkehrsin-
frastruktur über Benutzergebüh-
ren fand allgemeine Zustimmung. 
Demgegenüber erschien der Er-
satz der Pkw-Vignette nicht vor 
10 Jahren politisch umsetzbar zu 
sein. Die Einrechnung externer 
Kosten in die Kalkulationen der 
Benutzergebühren wurde in der 
gegenwärtigen Situation weder 

bei der Straße und noch weniger 
bei der Schiene als realistisch 
angesehen. 
Ulrich Bergmann und Georg 
Kriebernegg, ISV, TU Graz 
 
 
FSV Verkehrstag 2004 
Die Vorstellung der Inhalte von 
Vorträgen beim FSV-Verkehrstag 
– Jahrestagung 2004 am 22. Juni 
2004 (sh. auch FSV-aktuell, Aus-
gaben 08. und 09. 2004) wird 
nachfolgend abgeschlossen.  
 
Stefan BLOVSKY, Heinz 
BRANDL (AG Untergrund): 
Der Einsatz von Flugasche im 
Erd- und Straßenbau 
Der Beitrag beschäftigte sich mit 
dem Einsatz von Kraftwerks-
nebenprodukten, wie z.B. Flug-
asche oder Rückstände aus der 
Rauchgasentschwefelung (REA), 
in Dämmen im Erd-, Straßen- 
und Deponiebau, insbesondere 
in Gebieten mit hohem Grund-
wasserspiegel. Dementspre-
chend werden neben mechani-
schen Parametern auch hydrau-
lische Eigenschaften, wie z.B. die 
Wasserleitfähigkeit und das Aus-
laugverhalten untersucht. Für 
Untergrund und Unterbau ist die 
Frostempfindlichkeit von Flug-
aschen von besonderem Interes-
se. Das Verdichtungsverhalten, 
die Spannungs-Verformungs-Be-
ziehungen, die Frost-Tau-Eigen-
schaften, die Durchlässigkeit und 
chemische Parameter wurden im 
Zeitraum von etwa zehn Jahren 
sowohl an unbehandelter Flug-
asche als auch an kalk- oder ze-
mentstabilisierter Flugasche sys-
tematisch untersucht. Der Beitrag 
berichtete folglich auch über 
Langzeit-Veränderungen rele-
vanter Parameter von Flugasche. 
Der Effekt einer Selbstverfesti-
gung konnte in allen vorliegen-
den Fällen beobachtet werden. 
Die Testserien und Baustellen-
messungen führten zu Praxisem-
pfehlungen für Planung und Aus-
führung. 
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Einbau von REA-Material in einer 

Deponie-Basisabdichtung 
Als Fallbeispiel wurde die Her-
stellung der Basisabdichtung ei-
ner Klärschlämmdeponie behan-
delt, wobei Rückstände aus der 
Rauchgasentschwefelung (sog. 
REA-Produkte) zum Einsatz ka-
men. Der Einbau erfolgte gemäß 
den Erfahrungen bei Eignungs-
prüfung und Probeverdichtungen 
mittels Schubraupe und Tele-
skopbagger. Der Verdichtungs-
erfolg wurde arbeitsintegriert 
mittels der flächendeckenden dy-
namischen Verdichtungskontrolle 
(FDVK) geprüft. Vergleichsver-
suche ergaben, dass sich die 
Langzeiteigenschaften derartiger 
Produkte im allgemeinen sehr 
günstig entwickeln (Nacherhär-
tungs- und „Selbstheilungseffek-
te“). Das Ausmaß dieser Effekte 
ist in hohem Maße von der beim 
Einbau erzielten Verdichtung ab-
hängig; einer flächendeckenden 
Verdichtungskontrolle ist daher 
besonderes Augenmerk zu 
schenken. 
 
Wolfgang LINDLBAUER, 
Wolfgang KUSTERLE, Rudolf 
HÖRHAN (AG Tunnelbau): 
Der bauliche Brandschutz von 
Straßenverkehrsbauten  
Aufgrund der zum Teil katastro-
phalen Brandereignisse mit vie-
len Opfern in den letzten Jahren 
sollen nun innerhalb der Europä-
ischen Union die Mindestanfor-
derungen an die Tunnelsicherheit 
erhöht und vereinheitlicht wer-
den. Grundlage ist eine Richtlinie 
der EU, die mit 29. April 2003 
veröffentlicht wurde. Die neuen 
Sicherheitsvorschriften sollen für 
Tunnel mit Längen über 500 m 
gelten, weil die EU der Auffas-
sung ist, dass die Nutzer bei 
einem Brand aus Tunneln mit ge-
ringerer Länge rasch genug ins 
Freie flüchten können. Den na-
tionalen Behörden bleibt es aber 
unbenommen, für kürzere Tunnel 
auch die gleichen Sicherheits-
standards vorzuschreiben. In Ös-
terreich werden diese Sicher-
heitsvorschriften bereits bei der 

seit dem Jahr 2001 in Ausarbei-
tung befindlichen Richtlinie „Bau-
licher Brandschutz in Straßenver-
kehrsbauten“ berücksichtigt.  
In der RVS werden, entspre-
chend der geforderten Schutz-
ziele und der zu berücksichtigen-
den Brandereignisse (Brandsze-
narien und Temperatur-Zeitkur-
ven), Schutzniveaus definiert. 
Die Festlegung des Schutzni-
veaus erfolgt aufgrund der Tun-
nelkategorie (Kategorien A bis E) 
und des Gefährdungspotentials (I 
bis IV) gemäß der Tunnelprojek-
tierungsrichtlinie RVS 9.261 Be-
lüftung – Grundlagen. Aufbauend 
auf dem Schutzniveau werden 
Mindestanforderungen an die 
Sicherheit der tragenden Bauteile 
formuliert. Um den entsprechen-
den baulichen Brandschutz ge-
währleisten zu können, hat die 
Dimensionierung und Ausführung 
der tragenden Bauteile nach den 
einschlägigen ÖNORMEN, den 
künftigen EUROCODES bzw. 
dem Stand der Technik zu erfol-
gen. Dazu hat das vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Innova-
tion und Technologie und der Ei-
senbahn-Hochleistungsstrecken 
AG geförderte Straßenfor-
schungsvorhaben Nr. 3.269 
„Brandbeständigkeit von Faser-, 
Stahl- und Spannbeton“ einen 
wesentlichen Beitrag geliefert. 
Die Veröffentlichung wird dem-
nächst in der Schriftenreihe Stra-
ßenforschung erfolgen.  
Der Forschungsbericht umfasst 
einen schriftlichen Teil und eine 
(interaktive) Daten-CD, auf der 
sämtliche Versuchsergebnisse 
festgehalten sind. Neben einer 
ausführlichen Dokumentation der 

Brandereignisse der letzten Jah-
re werden die Versuchsergebnis-
se interpretiert und ein Vorschlag 
für die Bemessung der Tragwer-
ke („Heißbemessung“ und Nach-
weis der „Resttragfähigkeit“) an-
gegeben. Grundlage für die rech-
nerischen Nachweise sind u.a. 
Materialfestigkeiten, die aus den 
Brandversuchen gewonnen wur-
den und von den bisherigen, in 
der Literatur genannten Kenn-
werten abweichen. Dies betrifft 
insbesondere die Druckfestigkeit 
des Faserbetons und die Zug-
festigkeit des Beton- und Spann-
stahls nach Temperatureinwir-
kung.  
Eine Umsetzung der Erkenntnis-
se aus dem Straßenforschungs-
vorhaben erfolgt derzeit beim 
Bauvorhaben der A7 Mühlkreis 
Autobahn – Absenkung und Ein-
hausung der Autobahn im Be-
reich Bindermichl (sh. Bild). Um 
die Eignung des Faserbetons in 
unterster Betonierlage für den in 
Deckelbauweise herzustellenden 
Tunnel nachweisen zu können, 
wurden im Auftrag der ARGE A7 
Betonbau (Strabag, Porr, Alpine-
Mayreder, Held & Franke) und 
Asamer & Hufnagl eigene Beto-
nierversuche sowie Brandver-
suche beim Institut für Brand-
schutztechnik und Sicherheitsfor-
schung (IBS), Linz durchgeführt. 
Die Betonierversuche haben 
Baustellenbedingungen sowohl 
hinsichtlich der Abmessungen 
der Versuchskörper als auch der 
eingebauten Bewehrung (Anord-
nung und Menge) berücksichtigt. 
Die plangemäße Ausführung des 
Faserbetons beim mehrlagigen 
Einbau des Betons wurde durch 

die Entnahme von Bohrkernen 
bestätigt. Es wurden neben der 
Bestimmung des Fasergehalts 
und der Faserverteilung auch die 
Betonfestigkeiten bestimmt. Zur 
Ausführung gelangte entspre-
chend der Ausschreibungspla-
nung die Betongüte C25/30(56/) 
RRS/W45/BL/FAB BB 2G/GK22/ 
B5(BS2A) mit 2,00 kg PP-Fasern 
je m³ Beton (PP-Fasern der Fir-
ma Fibrin, Fibrin 615). 
Der Nachweis der Brandbestän-
digkeit des Betons (gewählte PP-
Fasern und Fasergehalt sowie 
Bewehrungsanordnung) erfolgte 
gemäß Vorschlag des Straßen-
forschungsauftrags (Nachweis 
der Brandbeständigkeit an Pro-
bekörpern 140 cm x 180 cm x 
50 cm). Da dieser Nachweis be-
reits als Prüfvorschrift in die 
Richtlinie „Innenschalenbeton“ 
der Österreichischen Vereinigung 
für Beton- und Bautechnik 
(ÖVBB) bzw. die gleichnamige 
RVS 9.34 aufgenommen wurde, 
wird er auch Grundlage einer 
künftigen RVS sein. 
Nach einer Brandbelastung von 
240 Minuten nach HCincr mit 
1300°C Brandraumtemperatur 
kam es nur zu maximalen Beton-
abplatztiefen von 1 cm. Im kalten 
Zustand betrugen die maximalen 
Abplatztiefen 3 cm (Ablösungen 
des Betons). Die in zweiter Lage 
mit einer Überdeckung von 
10 cm angeordnete Hauptbe-
wehrung erreichte während des 
Brandversuchs lediglich Tempe-
raturen von ca. 300°C. Die von 
den Auftraggebern gestellten An-
forderungen (Einstufung des Fa-
serbetons in die Brandklasse BB 
2G gemäß der Richtlinie „Faser-
beton“ der ÖVBB) wurden damit 
zur Gänze erfüllt. 
Grundlage für die Nachweise der 
Tragsicherheit von Stahl- und 
Spannbetonkonstruktionen im 
Brandfall („Heißbemessung“) 
bzw. nach einem Brand („Rest-
tragfähigkeit“) sind u.a. die auf-
grund der Ergebnisse des Stra-
ßenforschungsvorhabens erstell-
ten Temperatureindringkurven. 
Da diese auch durch andere 
Forschungsvorhaben bestätigt 
wurden, werden sie bereits bei 
anderen Bauvorhaben angewen-
det und auch in die künftige 
Richtlinie „Erhöht brandbestän-
diger Beton“ der ÖVBB über-
nommen. 

 

A7 Mühlkreis Autobahn, Tunnel Bindermichl – Herstellung in Deckel-
bauweise: 25 cm Faserbeton zur Sicherstellung der Brandbeständigkeit, 

zwei Lagen Normalbeton à 50 cm („Weiße Wannen-Beton“) 
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RVS – Richtlinien und 
Vorschriften für den 
Straßenbau 
(auf CD: Version 11; entspricht 
der RVS Sammlung mit Stand 
vom August 2004) 
Die 65. Nachlieferung für Abon-
nenten (veröffentlicht August 
2004) betrifft folgende RVS-
Kapitel mit folgenden Richtlinien: 
 
ALLGEMEINES:  
RVS 1.21 (Merkblatt): Verkehrs-
sicherheit / Verkehrssicherheits-
untersuchung  
RVS 1.32 (Merkblatt): Allgemei-
nes Sachverständigenwesen / 
Anwendungsgrundlagen für den 
verkehrstechnischen Sachver-
ständigen 
STRASSENPLANUNG: 
RVS 3.12 (Merkblatt): Nicht mo-
torisierter Verkehr / Fußgänger-
verkehr  
STRASSENAUSRÜSTUNG: 
RVS 5.233: Vertikale Leiteinrich-
tungen / Leitschienen und Leit-
wände / Betonleitwände – Aus-
führung und Aufstellung (Aufhe-
bung einer Abänderung) 
RVS 5.44 (Merkblatt): Baustel-
lenabsicherung / Straßen mit ei-
nem Fahrstreifen je Fahrtrichtung 
(Änderungsblatt für Anhang) 
LEISTUNGSBESCHREIBUNG:  
RVS 7T: Leistungsbeschreibung 
für den Tunnelbau 
TECHNISCHE VERTRAGSBE-
DINGUNGEN FÜR STRASSEN-
BAUTEN: 
RVS 8S.01.41: Baustoffe / As-
phalt – Anforderungen an As-
phaltmischgut (Verbindlicherklä-
rung) 
RVS 8S.04.11: Oberbau / As-
phaltschichten – Anforderungen 
an Asphaltschichten (Verbindlich-
erklärung) 
RVS 8S.05.11: Oberbauarbeiten 
(ohne Deckenarbeiten) / Trag-
schichten – Ungebundene Trag-
schichten (Verbindlicherklärung + 
Änderungsblatt für Tabelle 1) 
RVS 8S.06.4: Deckenarbeiten / 
Pflasterstein- und Pflasterplat-
tendecken, Randeinfassungen 
TECHNISCHE VERTRAGSBE-
DINGUNGEN FÜR TUNNEL-
BAUTEN: 
RVS 8T: Technische Vertragsbe-
dingungen Tunnelbau 
TUNNEL: 
RVS 9.4: Erhaltung und Betrieb 
(Verbindlicherklärung) 
BAUDURCHFÜHRUNG: 

RVS 11.062: Grundlagen / Prüf-
verfahren – Steinmaterial: 
Teil 2: Probenahme aus unge-
bundenen Tragschichten 
RVS 11.063: Grundlagen / Prüf-
verfahren – Abnahmeprüfung 
von Asphaltstraßen (Verbindlich-
erklärung) 
RVS 11.321: Oberbau / Asphalt-
schichten – Prüfung und Abrech-
nung (Verbindlicherklärung) 
 
Ebenfalls erschienen sind: 
Arbeitspapier Nr. 6: Leistungs-
beschreibung Tunnelbau – Hin-
weise für den Ersteller von Aus-
schreibungsunterlagen. 
Arbeitspapier Nr. 7: Leistungs-
beschreibung Tunnelbau – Infor-
mativer Anhang. 
 
Zurückgezogen werden: 
RVS 3.961, 3.962 und 3.963 (alle 
ersetzt durch RVS 3.12) sowie 
RVS 8.08.32. 
 
Nachfolgend sind die Inhalte der 
neuen RVS inklusive der Arbeits-
papiere (alle Ausgabe August 
2004) kurz beschrieben, welche 
unter dem Oberbegriff „Verkehrs-
anlagenbau“ eingeordnet werden 
können. Die eher der „Verkehrs 
(anlagen)planung“ zuordenbaren 
folgen in der nächsten Ausgabe. 
 
RVS 7T: „Leistungsbeschrei-
bung / Leistungsbeschreibung 
für den Tunnelbau“ 
und 
RVS 8T: „Technische Vertrags-
bedingungen / Technische Ver-
tragsbedingungen Tunnelbau“ 
und 
Arbeitspapier Nr. 6: „Leis-
tungsbeschreibung Tunnelbau 
– Hinweise für den Ersteller 
von Ausschreibungsunter-
lagen“ 
und 
Arbeitspapier Nr. 7: „Leis-
tungsbeschreibung Tunnelbau 
– Informativer Anhang“ 
(alle gemeinsam auf eigener CD 
erhältlich) 

 
Bereits seit langem beinhaltete 
die RVS eine standardisierte 

Leistungsbeschreibung Tunnel-
bau. Mit zunehmendem Zeitab-
stand ab deren Erstellung war es 
jedoch notwendig geworden, 
Ausschreibungen immer mehr, 
schließlich praktisch vollständig, 
mit Hilfe frei formulierter Positi-
onen zu erstellen. Die Gründe 
dafür lagen einmal in der fort-
währenden technischen Fortent-
wicklung, aber auch in der aus-
geprägten Entwicklung des (Tun-
nel)Bauvertragswesens. Der we-
sentliche Impuls hierzu kam erst-
mals 1994 durch das Neuer-
scheinen der für den Tunnelbau 
maßgeblichen ÖNORM B 2203 
Untertagebau. Grundlegende Än-
derungen im bauwirtschaftlichen 
Aufbau von Tunnelbauausschrei-
bungen wurden damit eingeführt 
bzw. initiiert. Es lag in der Natur 
der Sache, dass die freiformu-
lierten Positionen projekt- und 
verfasserspezifisch waren.  
Aufgrund der großen Vorteile für 
Auftraggeber, Auftragnehmer 
und Ingenieurbüros entstand der 
Wunsch, in die RVS eine kom-
plett neu erstellte standardisierte 
Leistungsbeschreibung Tunnel-
bau aufzunehmen. Die nun ab 
August 2004 vertriebenen neuen 
RVS beinhalten den technisch 
und bauwirtschaftlich aktuellen 
Stand des Regelwerks. Sie be-
stehen aus den Teilen: 
- Leistungsbeschreibung Tunnel-

bau (RVS 7T) und  
- Technische Vertragsbedingun-

gen Tunnelbau (RVS 8T). 
Strikt war man bemüht, in die Po-
sitionstexte alle kalkulationsrele-
vanten Bestimmungen aufzuneh-
men (insbesondere: Technische 
Spezifikation, enthaltene Neben-
leistungen, Abrechnungsmodali-
täten). Ebenso strikt war man be-
müht, die Technischen Vertrags-
bedingungen – ganz im Sinne 
ihres Namens – frei von kalkula-
tions- oder abrechnungstechni-
schen Bestimmungen zu halten. 
Jedes Kapitel enthält auch die 
technischen Prüfbestimmungen. 
Zur Erläuterung, gerichtet an die 
Ausschreibungsersteller, wurden 
auch zwei unverbindliche Rah-
mendokumente erstellt (Arbeits-
papiere Nr. 6 und Nr. 7), welche 
Erläuterungen und Beispiele be-
inhalten. Sie werden nicht Ver-
tragsbestandteil und haben nicht 
den Status einer RVS. 

Da der Gebrauch und die Inter-
pretation der Richtlinien RVS 7T 
und RVS 8T immer vor dem Hin-
tergrund der jeweils aktuellen In-
terpretationslage zur ÖNORM 
B 2203-1 und der ÖGG-Richtlinie 
Geomechanische Planung ste-
hen, wurde seitens FSV der AA 
Leistungsbeschreibung Tunnel-
bau mit dem Auftrag eingerichtet, 
Kommentare zu sammeln, zu 
sichten und erforderlichenfalls 
Aktualisierungen der Dokumente 
auszuarbeiten. Hierzu wird die 
Gelegenheit genutzt, Auftragge-
ber, Auftragnehmer und Ingeni-
eurbüros zum konstruktiven 
Kommentar, gerichtet an die 
FSV, einzuladen. 
Peter Strasser (Leiter AA Leis-
tungsbeschreibung Tunnelbau) 
peter.strasser@geoconsult.at 
 
 
RVS 8S.06.4: „Technische Ver-
tragsbedingungen / Deckenar-
beiten / Pflasterstein- und 
Pflasterplattendecken, Rand-
einfassungen“ 
Die Befestigung von Verkehrswe-
gen mit Pflastersteinen und -plat-
ten ist so alt wie die Menschheit 
selbst. Grundlegend hat sich an 
der Pflastertechnik seit 150 Jah-
ren nichts Großartiges verändert. 
Vieles an handwerklicher Kunst 
und Wissen ist jedoch in den 
letzten drei Jahrzehnten durch 
den vermehrten Einsatz von bitu-
minösen Decken im Straßenbau 
verloren gegangen. Aber auch 
die Anforderungen hinsichtlich 
Verkehrsbelastung, Oberflächen-
reinigung, Nutzungsfreundlichkeit 
usw. haben sich gravierend ge-
ändert. Um diesen gestiegenen 
Anforderungen an Pflasterungen 
gerecht zu werden und um das 
noch vorhandene historische und 
handwerkliche Wissen zu doku-
mentieren, wurde diese RVS neu 
geschaffen. 
Das Regelwerk wurde in enger 
Abstimmung mit der bereits 
bestehenden ÖNORM B 2214 
„Pflasterarbeiten – Werkvertrags-
norm“ entwickelt und stellt eine 
sinnvolle Ergänzung in Bezug auf 
Normierung und Qualitätsdefini-
tion dar. 
Neben der Regelung von Begrif-
fen wurden auch klar definierte 
Anforderungen an die bei Pflas-
terungen zum Einsatz kommen-
den Materialien, wie Steine und 
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Platten, Bettungs- und Fugenma-
terialien sowie Betone, gestellt. 
Der Punkt Planung beschäftigt 
sich eingehend mit den unter-
schiedlichen Bauweisen (gebun-
den, ungebunden, gemischt) und 
gibt Auskunft über mögliche Ver-
bandsarten in Abhängigkeit von 
der Steinart. In den Anhängen 
sind beispielhaft etliche Ver-
bandsarten mit ihren Anforderun-
gen an die Steine und Platten 
sowie ihren Wirkungsweisen auf-
gelistet. Ebenso sind generali-
sierte Querschnitte von Randein-
fassungen in einem eigenen 
Anhang dargestellt. Grundlegen-
de Anforderungen an die Ent-
wässerung und die Problematik 
der Dehnfugen runden den Punkt 
Planung ab. 
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im Segmentbogenverband in 
ungebundener Bauweise 

Im Punkt Oberbaubemessung 
wird auf die RVS 3.63 verwiesen, 
welche derzeit in Überarbeitung 
steht. 
Unter dem Punkt Ausführung 
sind sämtliche technischen An-
forderungen an Oberbau, Rand-
einfassungen, Stein- und Platten-
decken und Fugenfüllungen do-
kumentiert. Weiters sind auch 
handwerkliche Details, die zum 
Erreichen der geforderten Quali-
tät erforderlich sind, mit aufge-
nommen. 
Die Punkte Instandsetzung nach 
Grabungsarbeiten und Instand-
haltung sollen vor allem dem Pla-
ner und dem Auftraggeber eine 
Hilfestellung in ihrer wirtschaft-
lichen Betrachtungsweise geben. 
Im Punkt Prüfungen werden ne-
ben Art und Umfang der Prüfun-
gen auch die Prüflosgrößen ge-
regelt, und im Punkt Qualitätsab-
züge wird die Möglichkeit eröff-
net, bei geringfügiger Überschrei-
tung der Toleranzen finanzielle 
Abzüge vorzunehmen. 
Das vorliegende Regelwerk spie-
gelt nicht nur den derzeitigen 
Stand der Pflastertechnik wider, 
sondern soll dem Planer, dem 
Ausschreibenden, dem Auftrag-
geber und dem Ausführenden ei-

ne praxisnahe Grundlage für die 
Erbringung von qualitativ hoch-
wertigen Leistungen sein, um 
schadenfreie, langlebige Pflaster-
flächen errichten zu können. 
Peter Nowotny (Leiter AA Anfor-
derungen an Pflasterstein- und 
Pflasterplattendecken, Randein-
fassungen)  
pn@steinstark.at 
 
 
RVS 11.062: „Baudurchfüh-
rung / Grundlagen / Prüfver-
fahren – Steinmaterial“ 
Teil 2: Probenahme aus unge-
bundenen Tragschichten 
Die RVS 11.062 – Teil 2 wurde 
vom Arbeitsausschuss Prüfun-
gen der Arbeitsgruppe Steinstra-
ßen und Steinmaterial erarbeitet. 
Am 1. Oktober 1981 ersetzte die 
ÖNORM B 3120 Natürliche Ge-
steine, Probenahme mit ihren 
Teilen 
1: Probenahme und gesteins-
kundliche Beschreibung,  
2: Probenahme, Festgestein und  
3: Probenahme, Körnungen  
die entsprechende ÖNORM vom 
August 1952. Teil 3 befasste sich 
speziell mit der Probenahme aus 
- Lagerstätten, 
- aufbereiteten Körnungen und 
- eingebauten bindemittelfreien 

Körnungen. 
Obwohl nicht ganz RVS-konform, 
hat man mit der ÖNORM B 3120 
– Teil 3 über 20 Jahre hindurch 
für die Erfordernisse der Richt-
linien für Oberbauarbeiten (ohne 
Deckenarbeiten) RVS 8.511 Un-
gebundene Tragschichten und 
RVS 8.512 Ungebundene Obere 
Tragschichten aus zentralge-
mischten Kantkörnungen und ih-
rer Nachfolge-RVS das Auslan-
gen gefunden.  
Am 1. Jänner 1997 ist die 
ÖNORM EN 932-1 Prüfverfahren 
für allgemeine Eigenschaften von 
Gesteinskörnungen – Teil 1: Pro-
benahmeverfahren erschienen. 
Durch das in Kraft treten der 
ÖNORM EN 13242 Gesteinskör-
nungen für ungebundene und 
hydraulisch gebundene Gemi-
sche für Ingenieur- und Straßen-
bau am 1. Juni 2004 wurde der 
Abschnitt Probenahme aus auf-
bereiteten Körnungen der 
ÖNORM B 3120 – Teil 3 obsolet 
und musste überarbeitet werden. 
Nun sind die Zielsetzungen der 
Probenahme aus Lagerstätten 

und der Probenahme eingebau-
ter bindemittelfreier Körnungen 
so konträr, dass sie in einer 
Restnorm nicht unterzubringen 
waren. Schon bei grundlegenden 
Begriffen wie Einzelprobe, Sam-
melprobe oder Laborprobe schie-
den sich die Geister. Es wurde 
daher beschlossen, die Probe-
nahme aus Lagerstätten als 
ÖNORM und die Probenahme 
aus eingebauten Tragschichten 
als RVS zu erarbeiten. 
Die derzeit gültige Ausgabe der 
RVS 8S.05.11 Oberbauarbeiten 
(ohne Deckenarbeiten) – unge-
bundene Tragschichten entstand 
aus durch Vereinigung ihrer Aus-
gabe April 2001 und der RVS 
8.512, Ausgabe März 1986, unter 
Berücksichtigung der harmoni-
sierten ÖNORM EN 13242 und 
der ÖNORM B 3132, aber ohne 
Berücksichtigung der nicht har-
monisierten ÖNORM EN 13285 
und ÖNORM B 4812. 
Aus der Forderung der RVS 
8S.05.11, Tabelle 3, nach einer 
Abnahmeprüfung für die Korn-
größenverteilung und Frost-
sicherheit je angefangener 
4.000 m³ eingebauter Trag-
schicht ergeben sich für die Bau-
typen gemäß RVS 3.63 die in Ta-
belle 1 zusammengestellten ma-
ximalen Prüflosflächen (abwei-
chende Schichtdicken sind ent-
sprechend umzurechnen). 
Die Anzahl der Probenahmestel-
len ergibt sich aus der Division 
der gesamten zu prüfenden Flä-
che durch die maximale Prüflos-
fläche. Durch Aufrundung erhält 
man die Anzahl der Prüflose und 
damit der Probenahmestellen. 
Diese sind gleichmäßig über die 
gesamte zu prüfende Fläche zu 
verteilen.  
Die Probenahme darf erst nach 
Abschluss und positiver Ab-
nahme der Verdichtung erfolgen. 
Dabei sind gemäß ÖNORM 
EN 932-1 und ÖNORM EN 933-1 

die Mindestprobemengen der Ta-
belle 2 einzuhalten. Im Regelfall 
genügt die Entnahme aus einer 
Fläche von mindestens 50 cm x 
50 cm. Die Sammelproben sind 
aus der gesamten Dicke der zu 
beprobenden Schicht aus Schürf-
gruben mit lotrechten Wänden zu 
entnehmen.  
Ein Probenahmeprotokoll mit 
allen für die Untersuchung durch 
die Prüfstelle erforderlichen An-
gaben ist der RVS angefügt. 
Randolf Krzemien (Leiter AA 
Prüfungen)  
krzemien@direkt.at 
 
In der nächsten Ausgabe ... 
... wird die Kurzbeschreibung der 
Inhalte der RVS der 65. Nachlie-
ferung für Abonnenten vervoll-
ständigt. Weiters ist die Beschrei-
bung jüngst erschienener Hefte 
aus der Schriftenreihe Straßen-
forschung vorgesehen.  
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Tabelle 1: Maximale Prüflosflächen 

Schichte Schichtdicke  
[cm] 

Maximale 
Prüflosfläche [m²] 

Untere Tragschicht 30 13.333 
Obere Tragschicht 20 20.000 
Obere Tragschicht aus ZKK 18 22.222 

Tabelle 2: Mindestprobemassen 
Nominelles 

Größtkorn [mm]
Sammelprobe 

[kg] 
Laborprobe 

[kg] 
Messprobe 

[kg] 
31,5 60 30 10 
45 70 35 20 
63 80 80 40 


